
1 Attachment

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bezug nehmend auf den vorliegenden Begutachtungsentwurf zur Systemnutzungsentgelte-
Verordnung 2012 - Novelle 2014 nehmen wir wie folgt termingerecht Stellung:

Zu 1. § 4 Abs. 1 Z 1 bis 7
Wir verweisen auf den diesbezüglichen Tarifvorschlag für den Netzbereich Kärnten (E-Mail der ECA 
vom 11.11.2013) und unsere Stellungnahme (E-Mail der KNG vom 14.11.2013). 

Zu 4. § 6 Z 3
Wir verweisen auf den diesbezüglichen Tarifvorschlag für den Netzbereich Kärnten (E-Mail der ECA 
vom 11.11.2013) und unsere Stellungnahme (E-Mail der KNG vom 14.11.2013). 

Zu 6. § 9, 7. § 10, 8. § 10 und 9. § 11
Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Entfall von Entgelten für Messleistungen, der sich im 
Zusammenhang mit dem Entfall der „2-Tarif-Zählung“ ergibt, aufgrund der Regulierungssystematik 
zu entsprechender Erhöhung der Netznutzungsentgelte für die Netzkunden führt. 

AW: Begutachtungsentwurf der Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012-Novelle 
2014
Pirtzkall Karl 
An:
tarife@e-control.at
18.11.2013 16:21
Kopie:
Fuchs Herbert, Draxler Reinhard, "Josef.Newertal@e-control.at"
Details verbergen 
Von: Pirtzkall Karl <Karl.Pirtzkall@kaerntennetz.at>

An: "tarife@e-control.at" <tarife@e-control.at>

Kopie: Fuchs Herbert <Herbert.Fuchs@kaerntennetz.at>, Draxler Reinhard 
<Reinhard.Draxler@kaerntennetz.at>, "Josef.Newertal@e-control.at" 
<Josef.Newertal@e-control.at>
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Zu 6. § 9
Es ist anzumerken, dass unter § 9. Z 6 mit Einführung der „Tarif – Drehstromzählung“ nun auch 
einer „mehr als 2-Tarifzählung“ die Tür geöffnet wird. Dies gilt in Analogie auch im Zusammenhang 
mit § 9. Z 7 mit der Einführung der „Tarif – Wechselstromzählung“. 

Zu 7. § 10 
§10 (1) „….Ersetzt eine Zählung mittels intelligentem Messgerät eine der in den Z 5 bis 7 
bzw in Abs. 2 Z 1 und 2 genannten Messleistungen bzw. zusätzlichen Funktionen, so 
kommen die entsprechenden Entgelte zur Anwendung.“
Beeinspruchung:

o Die Z 3 ist auch Bestandteil der IMA-VO und muss daher auch hier aufgenommen 
werden.

o Wenn das intelligente Messgerät über die IMA-VO hinaus auch die Blindstromzählung 
beinhaltet – was einerseits ja erlaubt ist, und andererseits speziell bei Z 3 (NSP-1/4h-
Zählung) absolut Sinn macht – dann muss die Z 9 (Blindstromzählung) auch hier 
aufgenommen werden

Zu 10. § 12
§ 12. (1) „Die Rechnungslegung hat spätestens sechs Wochen nach der für die 
Abrechnungsperiode relevanten Zählerstandsermittlung zu erfolgen. Der Netzbetreiber hat 
die Rechnung über die Systemnutzungsentgelte innerhalb von drei Wochen an den 
Lieferanten zu übermitteln, sofern der Lieferant auch die Rechnung über die Netznutzung 
legt.“
Beeinspruchung:

o Die beabsichtigte Verkürzung der Rechnungslegungsfrist von derzeit vier bzw. acht 
Wochen auf drei bzw. sechs Wochen wird jedenfalls abgelehnt. Dazu ist Folgendes 
festzuhalten: Insofern in den Erläuterungen auf § 82 Abs. 6  ElWOG 2010 Bezug 
genommen wird, geht dieser Verweis ins Leere, da sich die gesetzliche Bestimmung 
ausschließlich auf Schlussabrechnungen im Zuge des Lieferantenwechsels oder bei 
Vertragsbeendigung bezieht, nicht jedoch auf Turnusabrechnungen. 

Darüber hinaus verweisen wir auf die diesbezügliche Stellungnahme der Sparte Netze von 
Österreichs Energie vom 14.11.2013 (siehe Anhang), der wir uns anschließen. 

Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung.

Mit besten Grüßen

Karl Pirtzkall

_______________________________

Ing. Karl Pirtzkall
Strategische Netzentwicklung

KNG-Kärnten Netz GmbH
Asset Management

Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich

T +43 (0)5 0525-1430
F +43 (0)5 0525-1459
M+43 (0)676 87801430
E karl.pirtzkall@kaerntennetz.at
www.kaerntennetz.at
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Sitz der Gesellschaft: Klagenfurt am Wörthersee
FN 246961 d
Firmenbuchgericht:
Landesgericht Klagenfurt am Wörthersee
Gerichtsstand Klagenfurt am Wörthersee
UID-Nr.: ATU57967588
DVR-Nr.: 2111037

Von: Norbert Fuerst [mailto:Norbert.Fuerst@e-control.at] Im Auftrag von Tarife
Gesendet: Donnerstag, 31. Oktober 2013 15:58
An: tarife@e-control.at
Betreff: Begutachtungsentwurf der Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012-Novelle 2014

Sehr geehrte Damen und Herren!

nachstehend übermitteln wir Ihnen den Link zum Begutachtungsentwurf der Systemnutzungsentgelte-
Verordnung 2012-Novelle 2014

http://www.e-control.at/de/recht/aktuelle-begutachtungsentwuerfe

Es wird ersucht, etwaige Stellungnahmen bis zum 18. November 2013 an die E-Mailadresse tarife@e-
control.at  zu übermitteln. Wir weisen darauf hin, dass Stellungnahmen veröffentlicht werden.

Mit besten Grüßen

Constanze Diem 

Abteilung Tarife

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control)
A-1010 Wien, Rudolfsplatz 13A

Tel. +43 664 966 7207
Fax. +43 1 24 7 24 
karin.elwischger@e-control.at
http://www.e-control.at

Firmenbuchnummer: 206078 g; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente/Dateien sind vertraulich und nur für den/die Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht der 
beabsichtigte Adressat sein, ist jede Offenlegung, Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet. In diesem Fall bitten 
wir, den Absender zu verständigen und die Information zu vernichten. Für Übermittlungsfehler oder sonstige Irrtümer bei der Übermittlung besteht 
keine Haftung.

This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the 
information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete 
the material. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission.

Bitte beachten Sie unseren neuen Firmennamen, unseren neuen Internetauftritt und die neue E-Mail-Adresse.
Please take notice of our new company´s name, our new web presence and the new e-mail address.

Die Inhalte dieser Nachricht sowie der dieser Nachricht allfällig beigefügten Dokumente sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten 
bestimmt. Sollten sie nicht der beabsichtigte Adressat sein ersuchen wir sie, den Absender zu verständigen und die Nachricht aus ihrem System 
unwiederbringlich zu löschen.
Bitte bedenken sie, dass jeder unbefugte Gebrauch der Inhalte dieser Nachricht, die Weiterleitung der Nachricht selbst sowie jedwede sonstige 
Verwendung der Nachricht und ihrer Informationen nicht gestattet ist. Die KNG-Kärnten Netz GmbH haftet nicht für missbräuchliche oder 
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fehlerhafte Übermittlung von Inhalten dieser Nachricht, für jegliche sonstige Irrtümer im Rahmen der Übermittlung sowie für Verzögerungen bei 
der Zustellung. Willenserklärungen mittels E-Mail bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der firmenmäßig gefertigten schriftlichen Bestätigung per Brief 
oder Fax. Gleichermaßen wird für Auskünfte mittels E-Mail nur dann gehaftet, wenn eine firmenmäßig gefertigte schriftliche Bestätigung des 
Inhalts der Auskunft per Brief erfolgt.

The information contained in this message (including any attachments) may contain confidential materials and is intended solely for the person or 
entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return e-mail and delete this message irretrievably 
from your system.
Please note that any unauthorised use, dissemination, or any other application of this message or its contents is strictly prohibited. KNG-Kärnten 
Netz GmbH shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication, for any other errors 
or omissions, nor shall it be liable for any delay in its receipt. In order to be valid declarations of intent made by e-mail require an official written 
confirmation by company fax or letter. Likewise we can only assume liability for information provided by e-mail in the case that this information 
is/was confirmed in an official letter signed by the company.
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